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Ihre Anfrage nach Auskunftspflichtgesetz betreffend Remonstrationen im 
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz seit 1.1.2020 

 
Sehr geehrter Herr Weidenauer, 

zu Ihrem Schreiben vom 14. Februar 2025 erteilen wir Ihnen wie folgt Auskunft nach § 3 
Auskunftspflichtgesetz in der Fassung BGBl. I Nr. 5/2024:  

Im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz werden 
keine Aufzeichnungen über Remonstrationen gemäß § 44 Abs 3 Beamten-Dienstrechts-
gesetz 1979 geführt. 

Formvorschriften für Remonstrationen lassen sich dem Gesetz nicht entnehmen. Auch 
Bestätigungen von Weisungen, gegen die ordnungsgemäß remonstriert wurde, sind nur 
an die Schriftform, nicht aber an ein bestimmtes Verfahren gebunden und werden 
demzufolge ebenso wenig zentral dokumentiert. 
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Es ist daher nicht eruierbar, wie viele Mitarbeiter:innen des Bundesministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz seit dem 1.1.2020 bis dato von einer 
Remonstration Gebrauch gemacht haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

21. Februar 2025 
Für den Bundesminister: 
███▋▍█ ████████▍

Elektronisch gefertigt

 


